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Was ist das? Eine neue Waffe ?

Das ist der BlindschieBapparat fiir Kara-
biner, wie er zur Vermeidung von Unfillen
mit blinder Munition in den Grenadier-
schulen von Locarno Verwendung findet.
Der einfache Apparat wird mit einer star-
ken Feder am Bajonetthalter des Kara-
biners befestigt, nachdem der Hauptteil
iiber die Laufmiindung geschoben wurde.
Die Funktion des einfachen und billigen,
aus Stahlblech gefertigten Apparates besteht
darin, den Holzzapfen der blinden Patrone
zu zerschlagen und die kleinen Holzsplitter
nach unten abzulenken. Diesem einfachen
Apparat kommt das Verdienst zu, dall er
Unfille mit blinder Munition vermeiden
hilft, worauf besonders im Ortskampf
geachtet werden mufl, wo sich die Kimpfer
oft iiberraschend auf kurzer Distanz gegen-
iiberstehen. Der hier abgebildete Blind-
schieBapparat fiir Karabiner wurde mit
einem ersten Modell bereits im Jahre 1943
in den Grenadierschulen eingefiihrt. Er
wurde seither durch die KTA verbessert
und hat sich vorziiglich bewiihrt. Seine
Einfiihrung wire auch in den Manovern zu
begriiBen, wo trotz dem strikten Befehl,
dafl unter 30 m mit blinder Munition nicht
geschossen werden darf, immer noch be-
dauerliche Unfiille vorkommen. (a)
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Kpl. P. N. in M. Feldweibel und Fourier
sind im Grade gleichgestellt, was auch
durch den gleichen Soldansatz von Fr.4.50
pro Tag zum Ausdruck kommt. Im DR
werden beide als die <niichsten Mitarbeiter»
des Einheitskommandanten bezeichnet.

Major H. A. in B. Wir diirfen der Stadt-
polizei Ziirich, insbesondere dem Wacht-
meister A.Sulzer, kaum Diebstahl geistigen
Eigentums vorwerfen, weil der letztere
in einem Artikel fiir sein Korps den Wahl-
spruch des SUOV: <Der Stellung bewuBt
— treu der Pflicht — wachsam und geriistet»
in Anspruch nimmt. Vielleicht ist der Wm.
Sulzer sogar Mitglied des SUOV, wer weiB.
Immerhin ist unangenehm, daBl er den
Wahlspruch im Zusammenhange mit den
«Erlebnissen einer Baslerin auf Ziirichs
niachtlichen StraBBen»> verwendet.
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zu hast das Wort!

In dieser Rubrik werden wir Probleme unseres Wehrwesens, die oft
sehr umstritten sind, zur Sprache bringen. Die daraus entstehende Dis-
kussion soll ein kleiner Beitrag an die stetige, aber auch notwendige
Weiterentwicklung eines gesunden Wehrwesens sein. Sie soll, zum
Nutzen von Volk und Armee, fern allen Leidenschaften, parteilos, sach-

lich und aufbauend sein.

Weitere Fachleute zur obligatorischen Schiefipflicht

Wir lassen hier noch drei Fachleute
zu diesem Thema Stellung nehmen. IThre
Ansichten decken sich weitgehend mit
denjenigen der anderen Beitrige, die
wir aus Platzmangel leider nicht ver-
offentlichen konnen. Wir mochten es
aber nicht unterlassen, bei dieser Ge-
legenheit all den vielen Mitarbeitern an
diesen Themen herzlich zu danken.

Hptm. Siegrist schreibt u.a.:

Die Verordnung iiber das Schiel3-
wesen auller Dienst vom 29. November
1935, erlassen vom Bundesrat, sagt in
Art.3: Der SchieBpflichtige hat jihrlich
die SchieBpflicht gemiB den vom EMD
aufgestellten Vorschriften in einem an-
erkannten (von der kant. Militardirek-
tion anerkannt) SchieBverein seiner
Wohnsitzgemeinde zu erfiillen. Der Vor-
stand dieses Schiitzenvereins trigt die
volle Verantwortung fiir den Schief-
betrieb, einschlieBlich Berichterstattung.
Die Vereine sind zudem verpflichtet,
ausgebildete Schiitzenmeister zu haben,
die Aufsicht und SchieBanleitung aus-
zuiiben haben. Die Gemeinden miissen
fiir die SchieBanlagen sorgen und sie
instand  halten. Der Schiitzenverein
aber muB die Auslagen fiir Scheiben —
und Klebematerial, die Zeiger, Inserate
der SchieBiibungen usw. selber bestrei-
ten. Wird ein Jungschiitzenkurs durch-
gefiihrt, ergeben sich weitere Auslagen.
Da nun der Pflichtige sein obligatori-
sches Programm nur in einem Verein
schieBen kann, so bezahlt er einen Bei-
trag und ist dazu Mitglied mit allen
Rechten und Pflichten. Die Hohe dieses
Vereinsbeitrages wird an der jihrlichen
Generalversammlung des Vereins fest-
gelegt. Es gibt nun in allen groBeren
Gemeinden sogenannte Militirschiitzen-
vereine, deren Mitglieder nur die obli-
gatorische SchieBpflicht schieBen.Solche
Vereine erheben durchschnittlich 4 Fr.
Beitrag. Mit diesem Geld bezahlt der
Verein alle seine Auslagen. Die Jahres-
rechnung dieser Schiitzenvereine geht
immer gut auf, es kann dabei den Vor-
standsmitgliedern eine kleine Entschi-
digung ausbezahlt werden fiir ihre groBe
Arbeit und zeitliche Beanspruchung. Es
geniigen ja nicht zwei Uebungen, son-
dern es werden mindestens vier Schiel3-
tage festgelegt, um auch dem letzten Muf3-
schiitzen maoglichst entgegenzukommen.

B.W. beleuchtet die finanzielle Seite
mit folgendem Beispiel:

Wir wollen annehmen, der Stand
besitze 6 Zugscheiben. Das bedingt 3
Zeiger und 3 Kleber. Zeigerlohn pro
Stunde Fr. 3—, Kleber Fr. 1.50, macht
pro Stunde den hiibschen Betrag von
Fr. 13.50, pro SchieStag a 5 Stunden
Fr. 67.50; in 4 SchieBtagen Fr. 270.—.
Eine Gesellschaft mit 100 Mitgliedern
hat im Durchschnitt Ausgaben von
Fr. 700.— bis Fr. 900.—, ohne Instand-
halten des Schiitzenhauses.

M. fiihrt uns hinter die Kulissen des
SchieBvereins und zeigt auch dem MuB-

schiitzen deutlich, welch enorme Ar-
beit hinter einer Organisation der
«Obligatorischen» steckt:

Mir scheint, der Einsender A. L. stelle
sich die Dinge um die Erfiillung der
SchieBpflicht doch etwas gar zu einfach
vor. Stinde er mitten im freiwilligen
SchieBwesen drin, dann miite er wissen,
daB fiir den Vorstand eines Schiitzen-
vereins die Durchfiihrung eines Bedin-
gungsschieBens nicht damit erledigt ist,
daB man den MuBschiitzen Gelegenheit
gibt, sich auf die Matte zu legen und
(maoglichst rasch) ihre Schiisse auf die
Scheibe abzugeben.

Was gibt es da alles zu tun?

Vorbereitung: Festlegung der Schiel3-
tage fiir die ganze SchieBsaison (fiir
Kommissionen mit stark belegten Schief3-
stinden ein recht miihsames und un-
dankbares Zusammensetzspiel), Druck
und Versand der Listen der Schieltage
an die Mitglieder.

Unmittelbar vor dem Schieflen: Or-
ganisation des SchieBbetriebes durch
Bildung eines Biiros fiir Entgezennahme
von SchieB- und Dienstbiichlein und
entsprechende Kontrolle (Jahrgang, Ein-
teilung, Wohnadresse), Standblatt-Erstel-
lung und -Ausgabe, Munitionsausgabe
und -kontrolle, Einkassieren des Jahres-
beitrages.

In der Feuerlinie: Stellung von 1—3
Schiitzenmeistern und mehreren Gehil-
fen zur sorgfiltigen Betreuung schwa-
cher Schiitzen, zur Aufsicht iiber die
Warner, fiir Waffen-, Munitions- und
Standblattkontrolle.

Unmittelbar nach dem SchieBen: Be-
reithalten von Putzstocken oder Putz-
schniiren, Waffenfett und Fettlappen
zum vorliufigen Einfetten des Gewehres.

Heimarbeit der Vorstandsmitglieder:
Kennt A.L. die sich durch viele Nichte
und Freitage hinziehende Heimarbeit
von Schiitzenmeister, Aktuar, Qudistor
und SchieBbuchfiihrer, die notwendig ist
zur genauen Kontrolle der Standblitter,
Eintragung der Resultate von denselben
in die SchieBbiichlein und in die SchieB-
komptabilitit, zur Kontrolle iiber die
endveiiltig Verbliebenen und die Ehren-
meldungen, zur Spedition der Schief3-
und Dienstbiichlein an das Kreiskom-
mando?

Instandhaltung des Materials: Der
VerschleiB an Scheibenmaterial ist bei
BedingungsschieBen grof3, Reparaturen
am Stand und das Zudecken der auf-
gerissenen SchuBlécher am Scheiben-
wall verursachen oft recht erhebliche
Kosten.

Die Entléhnung der Zeigermannschaft
bei den heute geltenden Stundenentschi-
digungen erfordern einen stark ins Ge-
wicht fallenden Aufwand.

In einer der nichsten Nummern
wollen wir auf die Vorschlige, in denen
ein Abweichen vom iiblichen Brauch
des obligatorischen SchieBens verlangt
wird, zu sprechen kommen. Fa.




	Schweizerische Militärnotizen

